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sentibus tribus aut Saltem duobus testibus integrae fidei; Ita
Celebrato matrimonio, teneantur conjuges, Citius quam fieri
potest, Iud Daàarocho significare, qui II COdice matrimoniorum

Saltem Seécreto qnotet CU. indicatione diei nominibus
ertium qui Praesentes Uerunt.“ Die Congr de Sacramentis
antwortete auf eine hnliche biſchöfliche Anfrage Nov 1909

„Ordinarius, COnstito primum sibi. tiam 81 opusfuerit Per IU-Tatam COntrahentium attestationem. nullum inter IPS08S Intercedere
Canoniceum impedimentum, permittat, Ut absque praesentia PA4-1OChi matrimonium V CdSU Valide 61 lieite niri possit, misso
sponsis OTmali duobus estibus; imposito 20
LIOrinaln decreti Ne temere testibus IN Olidum EUm (COntra—
hentibus curandi, Ut initum COnjugium IEL primum barochosignificetur, qui IN ＋O matrimoniorum Saltem (CCreto 208⁵

CUIII indicatione diei t nominibus testium, qui Praesentesuerunt Idem autem Ordinarius Hortari 101II Omittat nupturientes,Ut 20 Sacramentum COnfessionis 61 SSae EFucharistiae debitis EUINI
dispositionibus à6Cedant ante matrimonii Celéebrationem, In-

Curet, Ut 1dem COntrahentes obligent 0 formalitates
Civiles eXplendas Statim fieri poterit, cujus Obligationis docu—
mentum II Curia piscopali adservetur.“

Dieſe Antworten bedürfen keines weiteren Kommentars.
Nötig ſind alſo NUuUr zwei glaubwürdige Zeugen und die möglichſtbaldige Eintragung der Ehe ins pfarramtliche Eheregiſter; ſodanndie nachträgliche Erfüllung der Zivilvorſchriften, ſoba deren Er
füllung wird möglich geworden ſein

Valkenburg (Holland) Aug Lehmkuhl
4 1 (Zweifelhafte Konſekration.) Der Pfarrer Petrus chickt

VI  A Anfang der heiligen Meſſe einmal einen Meßdiener der Kleriker
iſt Iu die akriſtei, die mit Hoſtien gefüllte Pyxis 3u holenAus Verſehen el Petrus die I nicht auf, ſondern neben da  8
Korporale. Ein anderes Mal chickt Petrus ſeinen Me  iener zu An⸗
fang der heiligen Meſſe I die akriſtei den Behälter mit den
großen Hoſtien 3U holen, da ähren der heiligen Meſſe eine
Oſtie für die Monſtranz konſekrieren will Der Meßdiener ringden Hoſtienbehälter nd ſtellt ihn 10 neben da Korporale. Da
der Pfarrer gerade im egriffe iſt, auf die Kanzel 3u gehen und 8redigen, nimmt nicht ofort die 3u konſekrierende große Hoſtie
Aus dem ehälter, vergißt dies auch nach der Predigt und Cmer:
erſt bei der Kommunion, daß der Hoſtienbehälter noch neben dem
Korporale Waren I erſten Falle die Hoſtien der Pyxis nd
Im weiten die für die Monſtranz beſtimmte Hoſtie konſekriert?

Der unterzeichnete Eferen muß faſt Entſchuldigung bitten,daß EL einen Moralkaſu vorbringt, der mit geringen Abweichungenchon zumn ſiebenten Male un dieſer Zeitſchrift erſcheint Hoffent—
43*
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lich ird indes der Leſer Milde walten laſſen m Anbetracht der eminent
praktiſchen Bedeutung dieſes Kaſus, der ſo leicht m jedem Prieſter
cben unter recht ungelegenen Begleiterſcheinungen vorkommen
kann. ſicht des Referenten iſt Es, zum einen Weg vor

zuſchlagen, wodurch jeder Prieſter von vornherein allen diesbezüg⸗
lichen Unannehmlichkeiten vorbeugen kann.

Zunächſt ſei mit einigen Worten die große Meinungsverſchieden—
heit geſtreift, die unter meinen ſechs Vorgängern betreffs der Löſung
de obigen Moralkaſus beſteht n. dem Jahrgang 1880 783
entſcheidet ſich rofeſſor Schmuckenſchläger für die Ungültigkeit der
Konſekration außerhalb des Korporale und gibt dann folgende
praktiſche Löſung:

„Dieſe Partikeln dürfen daher II Prax nicht 3uT Kommunion
des Volkes verwendet werden, ſondern müſſ entweder n einer
anderen Meſſe Sub (6Oonditione konſekriert, oder, 0 ES wenige ſind,
vom Prieſter nach der purificatio Calicis, aber noch vor der blutio
digitorum ſumiert werden.“ es iſt bekanntlich die als wahrſchein⸗
licher gehaltene Anſicht des eiligen lphonſus ), Billuart,?) Con
cina,s) Patuzzi,“ Roncaglias) und mancher anderer Autoren.“

Der Jeſuitenpater von Hammerſtein (Jahrgang 1897, 392)
entſcheidet ſich Im großen und ganzen für dieſelbe Anſicht „Es
entſpri mehr der allgemeinen Anſicht ſagt daß
konſekriert wird, was auf dem Korporale iſt, agegen nicht das, wa
außerhalb bleibt Es cheint uns nicht erlaubt, auch UL eventuell
eine Konſekration außerhalb des Korporales wollen, da 3u einer

Konfekration NU zwing In demſelben Jahrgang
625 unten) vertritt der Redemptoriſtenpater Aertnys als

treuer Schüler des heiligen Alphonſus ebenfalls dieſe Anſicht
Im folgenden Jahrgang Aber 107) greift Dr Sickenberger us
Freiſing die von Aertnys vertretene Anſicht und ſtellt die apo

icht diediktiſche Behauptung auf „Entſchieden iſt die bejahende Anſ
richtige.“ Nämlich die Anſicht, welche die Gültigkeit einer Kon
ſekration außerhalb des Korporale ertritt Sickenbergers Aus
führungen ſcheinen große Mißfallen bei dem Karmelitenpater“
Sebaſtian Soldati erregt haben, weshalb dieſer auf den an
1 und das gerade Gegenteil behauptet:s) „Jeder zelebrierende
Prieſter oll (und Wenn gut unterrichtet ſt, 1 vor der Kon
ſekration olgende Intention machen: VOIO COnSeCrare. quidquid
81 decenter (COonsecrabile. Dann ſt ES gewiß, das jede Materie,
die nicht auf dem Korporale iegt, nicht konſekriert Nebenbei

Theol IIIOI. VI, 217 De eucharist. diss 3 art
Lib de eucharist. dissert. 1„ 2, II. Theol IIIOT raGC 1

diss 1.5 4. Uivers. Moral Theol racC 18. 2;
Die Vindiciae Alphons. part. I zählen CLer nicht weniger als
auf. In der Unterſchrift Eel 5 reilich Ord à PUC. Disc.,

00 da nicht ein Druckfehler vorliegt? Jahrgang 1898, 887
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bemerkt, dürfte 0  Arl ſicht von der intentio Virtualis 6t Na-
Itualls kaum richtig ſein Daß nämlich eine Im allgemeinen fürdie Zukunft efaßte Intention zur Gültigkeit der Konſekration
„offenbar“ nicht ausreichen ſoll, dürfte doch Offenbar unzutreffend
ſein IM Jahrgang 906 kommt Dr Köberl Cus St Pölten auf
dieſe Streitfrage zurück, behandelt ſie mit einer Gründlichkeit, wie
keiner ſeiner Vorgänger EeS in der Quarta Ctan hat,)) und
drückt 3zUum lu ſeine ſicht QAus mit den Worten „Aus der
ſpekulativen Erörterung ergibt ſich, daß die Gültigkeit der onſeration Unter den erwähnten Umſtänden eine größere ahrſchein
lichkeit für 1  ch hat, als die Ungültigkeit.“ Wenn ich nun als ſiebenter
den viel umſtrittenen Qſu. löſen erſuche, ſo ſind E8 zwei Gründe,
die mich dazu bewogen Aben Zunächſt mo ich die Unzuläng⸗
lichkeit des für die Ungültigkeit der Konſekration außerhalb des
Korporale beigebrachten Beweiſes dartun; ferner möchte ich einen
Vorſchlag für die Praxis machen, ſo daß künftigen Zweifeln vor—
gebeugt Erde

Für die Behauptung, daß die Aus Verſehen außerhalb des
Korporale gelaſſene x nicht gültig konſekrier ſei, findet ſich bei
allen Autoren nUL immer Eern und

erſelbe Beweis „Ratio,
quia, CUIII intentio COnsecrandi CXTTàa COrporale Uisset peccatum
25  7 Ham tU habuisse IIOII praesumeris.“ So der heilige Alphon⸗
Us. 2) „Quia regulariter intentio 0o0mnis 011 Sacerdotis praesumitur
688e. VE. COISECTATE quod 68 COnsecrabile absque peccato; PEeGC-
Catum autem S8Ee SOSECTAaTGE hostias CXTTA COrporale repositas.“
So Billuart.s) Mit Recht nenn Ant Ballerini dieſe Argumentation
„imis nfirma“. es ſoll zunächſt ndire egeigt werden durch
die unannehmbaren Schlußfolgerungen, E ſich Qus dieſem
Beweis notwendig ergeben, und dann durch irekte Widerlegung.

Behufs größerer arhei möge der angezogene Beweis mn
giſtiſcher Form wiedergegeben werden Kein gewiſſenhafter Ueſter
hat die Intention, bei der Konſekration eine Todſünde tun und
eine aterie konſekrieren Unter Umſtänden, die ſtreng verboten
ind Nun aber iſt ES objektiv betrachtet eine Ere ünde, die
II außerhalb des Korporale konſekrieren. Alſo iſt die dus
Verſehen außerhalb des Korporale gelaſſene II nicht onſekriert,
weil ehen die notwendige intentio COnSecrandi des Prieſters
Das Hauptgewi dieſes S  ogismus ieg ImM Oberſatz, denn der
nterſatz kann El zugegeben werden Schauen wir nun naher
ob dieſer gewichtige Oberſatz einwandfrei iſt ůes ird ſich wohl

beſten zeigen, wenn wir denſelben mn einigen anderen Syllo⸗
Dieſer Artikel ſchein einer amerikaniſchen Zeitſchrift derart gefallen

3 aben, daß ſie enſelben wortwörtlich ins ngliſche berſetzt und dann
als eigenes Produkt ebracht hat, ohne den ſſer 3 nennen.
The Casuiste, 6486 LXVI,. 00  1 3  — Verfa  18 not
Gury, Compend. theol II 283
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gismen anwenden. Alſo Kein gewiſſenhafter Prieſter hat die
Intention, bei der Konſekration eine ＋

od nde tun nd eine
Materie konſekrieren Uunter Umſtänden, die ſtreng verboten ind
Nun aber iſt ES ſtreng verboten Wein konſekrieren, dem kein
Waſſer beigefügt worden; Hoſtien

2 un einer II. konſekrieren,
die von unvergoldetem Kupfer hergeſte iſt; na dem lateiniſchen
Ritus) geſäuerte Hoſtien 3u konſekrieren. Alſo Ur die Konſekration
ungültig ſein, wenn ohne Vorwiſſen des celebrierenden Prieſters
ſich einer dieſer drei angeführten Fälle ereignete. Wie verhält
ſich nun mit dieſer Schlußfolgerung? Der nterſatz wird und muß
von en zugegeben werden Wird aber wohl jemand behaupten,
der Wein, dem dus Verſehen kein Waſſer zugefuüg worden, ſei nicht
gültig konſekriert? me olche Behauptung wäre vermeſſen
und ſtände im chroffen Gegenſatze dem Miſſale,) das eine olche
onſekration als gültig erklärt Wird erner bh jemand behaupten,
die in einer kupfernen, nicht vergoldeten VI. befindlichen Hoſtien
wären nicht konſekriert, wenn Onſt alle übrigen Erforderniſſe 9E
geben ſind? der wird jemand behaupten, daß, wenn ein dem
lateini  en Ritus angehöriger Prieſter us Verſehen eine Pyxis
lit geſäuerten Hoſtien konſekriert hätte, dieſe Konſekration ungültig
wäre? habe noch bei feinem Autor derartige Behauptungen
gefunden und die Gültigkeit der Konſekration unter dieſen Umſtönden
dürfte wohl feinem vernünftigen Zweifel unterliegen. Das muß
aber Eem eigentümlicher Oberſatz ſein, der mit unzweifelhaft richtigen
Unterſätzen Iun richtig gebildeten Syllogismen ſchnurſtracks ent
gegengeſetzten Schlußfolgerungen führt! Einmal Ungültigkeit,
dreimal Gültigkeit der Konſekration! Doch noch mehr
Denken wir uns einen SaCerdos Caecutiens, der rech gewiſſenhaft
iſt, der aber einmal die konſekrierende Vi. beim Näherrücken
anſtatt auf, Uunter das Korporale geſchoben hat Beim Offertorium
und bei der onſekration öffnet 2˙— vorſchriftsgemäß die Pyxi  O,
aber bei der Kommunion nimmt ſeinem hrecken wahr, daß
die VI nicht auf dem Korporale ſte Ob wohl jemand der
Gültigkeit dieſer Konſekration zweifeln 757 Und dennoch war
die LI nicht auf dem Korporale während der Konſekration!
No  * mehr Wie man von keinem gewiſſenhaften rieſter annehmen
darf, daß bei der Konſekration eine objektiwv ſchwere Sünde un
will, muß man auch annehmen, daß eLr Qbet nicht einmal eine
objektiv läßliche Sünde tun IIl Nun iſt ES aber eine objektiv
äßliche Sünde, wenn jemand die VI. nicht öffnet bei der Kon
ſekration. Alſo wären die un einer olchen verſchloſſenen Pyxis
konſekrierten Hoſtien nicht gültig konſekriert. ůies behauptet aber
kein einziger Theologe. Aus dem bisher Geſagten dürfte wohl
3zul Genüge hervorgehen, daß der einzige Beweis, der für die
Ungültigkeit der außerhalb des Korporale konſekrierten Hoſtien

De defect. I
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m der VI angeführt wird, nicht ſtichhaltig iſt Ein Satz, der
en unrichtigen Schlußfolgerungen notwendigerweiſe führt, kann
ſelbſt nicht richtig ſein Bisher iſt der betreffende Oberſatz nULr
udirekt widerlegt worden Es ſei 3Uum ebe auch noch eine
trekte Widerlegung geboten: Ein gewiſſenhafter Prieſter hat
die Intention, bei der Konſekration eine Todſünde begehen und
eine Materie konſekrieren Unter Umſtänden, die ſtreng verboten
ſind. Distinguo: Wenn durch eine ſolche Konſekration Uunter den
obwaltenden Umſtänden tatſä dem Sanktiſſimum eine große
Unehrerbietigkeit zugefüg wird, ohne daß em iger rund zur
onſekration vorliegt: , onſt en Zur Erklärung dieſer Di
ſtinktion diene folgend8 Beiſpiel: Ein Celebrant nimmt auf der Patene
10 Hoſtien mit, 10 Gläubigen während der heiligen Meſſe die
heilige Kommunion reichen. Aus Verſehen ihm beim
toritum eine dieſer Hoſtie vom Ql In den Aermel Bei der Kom
munion vermißt EL dieſe Hoſtie, als aber abends ſeinen ock JQus⸗
zieht, fällt die Hoſtie heraus. In dieſem die Hoſtie
wohl icher nicht konſekriert ſein, denn ohne Zweifel dem
rieſter die Intention, eine Hoſtie einem olchen Orte mit
großer Irreverenz konſekrieren. Auf den erſten lick rkennt
man aber auch den großen Unterſchied zwiſchen dieſem und
einer Pyxis, die Aus Verſehen etwa einige Zentimeter außerhalb
des Korporale geblieben iſt Es ird wohl niemand von einer großen
objektiven Irreverenz bei der onſekration dieſer Ai reden.
Daß dieI außerhalb des Korporale nicht konſekriert werden darf,
iſt lediglich Rubrikenvorſchrift, die reilich 8u gravi ver
ber ver leſe Vorſchrift wirklich E ſtreng, daß unter keinen
Umſtänden Qvon Abſtand genommen werden kann? Sonſt
doch der allgemein angenommenée Grundſatz Ulla le ositiva
Obligat 8Sub 4 inCOmmodo. Ohne Zweifel hat die —5— un
weiſer Fürſorge für die dem Sanktiſſimum ſchuldige rfur ihre
Rubrikenvorſchriften aufgeſtellt, aber ill ſie dieſelben auch immer
und unbedingt befolgt wiſſen, und zwar Unter Strafe der Onſt
gültigen Konſekration? Die Eeclesiastical EVIeW! berichtet von
dem Miſſionär Matthew, der bloß einmal Im 265  ahre eine fern ent
legene Miſſionsſtation m Texa beſuchen konnte, den QAus weiter
Umgegend mühſam herb eig éekommenen Katholiken die Oſterkommunion

penden Sei ES Aus übergroßer rmüdung, ſei ES Qus einem
deren Grunde, vergißt nun, die II auf da Korporale ſetzen,
und nimmt ſeinen rrtum erſt wahr, Al den Gläubigen die heilige
Kommunion austeilen will Muß nun ater＋ ſeine Aarmen
Chriſten m Betreff der Oſterkommunion auf nächſtes ahr vertröſten,
wenn EL wieder kommt? Nach der Anſicht oben zitierter Autoren
muß EL Es, da 10 die Hoſtien nicht konſekriert ind und ſich auch
keine anderen konſekrierten Hoſtien verſchaffen kann.

Dezembernummer 1912, 673 (Philade  10
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Soldati verſucht noch einen anderen Beweis, Am die Ungültig⸗
keit der Konſekration außerhalb des Korporale darzutun. ndes
dürfte dieſer Beweis das gerade Gegenteil dartun Er Uhr Qus
dem Miſſale die Orte „S1 aliquae hostiae Obhvione
remaneant IN Altari und interpretiert dies „nämlich außerhalb
dem Korporale“), 8SCerdos 11011 COnsecrat, quia requiritur intentio.“

Der betreffende T  ext lautet vollſtändig alſo „S!i aliquae hostiae
Oblvione remaneant IN altari, VOI aliqua VIni, Vel IJuUν½

hostia ateat. EUII 1101 ntendat COnSeCrare, 181 guAe VI
IN His Casibus IIOII COnsecrat (Sacerdos), quia requiritur intentio.“
Der naheliegende Sinn dieſer Stelle dürfte doch wohl ſein: Wenn
Hoſtien oder Wein auf dem Altar zurückbleiben Qus Vergeſſen,
oder eine Hoſtie dort verborgen iſt Vorwiſſen des Prieſters),
ſo erfolgt keine Konſekration. Warum? Weil von dieſen Materien
der Celebrant überhaupt nicht  2  2 weiß, oder doch wenigſtens nicht die
ſicht gehabt hat, ſie gu konſekrieren. Daß un dieſem Text von der
Pyqxis außerhalb des Korporale die ede ſein ſoll, doch wohl
eine allzu kühne Interpretation ſein. Zum gibt das Miſſale 6.0
eine ſehr wertvolle Anweiſung ber die Intention, der rieſter

beim Celebrieren aben ſoll „Quilibe 846erdos Alemn Semper
intentionem habere deberet, 6Onsecrandi 68 (hostias),
Quas ante 20 Oonsecrandum Positas Hier iſt keine
geſagt, daß der Prieſter E die Intention Aben ſoll, nur diejenigen
Hoſtien konſekrieren, die auf dem Korporale ſich befinden, ondern
diejenigen, die vor ſich Zum Konſekrieren geſtellt hat el hat
ſtellen aſſen) Ohne Zweifel iſt aber eine Pyxis, die Aus Verſehen
außerhalb des Korporale auf den Q geſte worden iſt zUum
Konſekrieren, noch vor dem rieſter. Jeder Prieſter würde gut tun
und ſich vor EN künftigen Unannehmlichkeiten bewahren, wenn

ein⸗ für allemal dieſe vom Miſſale angedeutete Intention Cu
drücklich machen wollte: IIl alle Hoſtien konſekrieren, die mit
meinem Vorwiſſen zum Konſekrieren vor mich auf den Q 9E
legt ſind, auch wenn einmal ohne mein Vorwiſſen eine 0
oder die Rrit Hoſtien gefüllte & außerhalb des Korporale ich
befände.“) Was aber nicht auf dem Altar iſt oder ich nichts
U  V, das ill ich nie konſekrieren, auch wenn ES und für ſich
materia 6Onsecrabihs waäre Daß bei einer olchen Intention die
außerhalb des Korporale Qus Verſehen gelaſſene V konſetriert
ſei, geben alle 3U) daß eine Intention auch erlaubt ſei, dürfte
wohl folgen Aus obigem I.  ext des Miſſale.) Aus den bisherigen
Ausführungen ergibt ſich folgendes:

de defect. VII, — 5— Dieſe Intention Urde auch bei den drei
Weihnachtsmeſſen keine Schwierigkeit bereiten, enn dann hat der Prieſter
10 (wenigſtens implicite) die Intention, die drei mitgebrachten Hoſtien nicht
in einer, ſondern iun drei Meſſen 3 konſekrieren. Recht entſchieden
tritt für dieſe ſicht ein der Benediktinerpater Patrik Cummins in der
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Für die Behauptung, daß eine Qus Verſehen außerhalb des
Korporale gelaſſene V nicht konſekriert ſei, iſt kein ſtichhaltiger
Beweis erbracht worden Freilich waären die Hoſtien In dieſer Pyxi  —
nicht konſekriert, wenn ein Prieſter ein⸗ für Qllema die ausdrückliche
Intention gemacht ätte, nie konſekrieren, 45 auß
halb des Korporale ſich efindet. Das iſt elbſtverſtändlich.
Eine derartige ausdrückliche Intention dürfte aber kaum empfehlens⸗
wert ſein Wenn auch nicht häufig olche Fälle vorkommen, wie der
oben von Ater Matthew angeführte, ⁰ können doch leicht große
Unannehmlichkeiten entſtehen, wenn Aus Verſehen die VI außer
halb des Korporale geblieben iſt

Die gegenteilige Behauptung nämlich, daß die Hoſtien m
einem 0  E wirklich konſekriert eien, hat NI nderes

ſich als die keineswegs ering zu chätzende Autorität mancher
(beſonders älterer Theologen. Neuere Theologen ind lelfach anderer
Anſicht So ſagt Noldin:!) „Ciborium, quod tempore 601—
Secrationis Obhvione CXTT COrporale mansit, intentione
VIrtüuallter perdurante Censeri COnsecratum, modo SaCerdos
antea eXPlicitam Vel implicitam intentionem I1Ilud GOnsecrandi
Abuerl

Schwierigkeiten und Zweifel ſchwinden, enn der
Prieſter die oben angegebene intentio COnsecrandi omnia,
Juae ante IN altari posita sunt, ein⸗ für Qllema ausdrücklich
gemacht hat

Die Löſung des geſtellten Moralkaſus ergibt ich nun von ſe
Hat Etru die ausdrückliche Intention gemacht, nie etwas außer⸗
halb des Korporale konſekrieren, ſo iſt die VI nicht konſekriert;
hat EL unſere oben angegebene Intention gemacht, ˙ iſt die Pyxis

konſekriert; hat EL weder die eine noch die andere Intention
gemacht, o dürften trotzdem die Hoſtien m der betreffenden VI.
konſekriert ſein, allein dieſer Anſicht widerſprechen eine Reihe
gewichtiger Autoren Die für die Monſtranz beſtimmte große
Hoſtie iſt nicht konſekriert. Weil der rieſter doch keinesfa die
ſicht atte, Hoſtien m einem etwa ölzernen Hoſtienbehälter
konſekrieren; eil doch bloß eine Hoſtie konſekrieren wollte
für die Monſtranz, m dem ehälter aber vielleicht mehrere Hoſtien
ſich efanden. Das Miſſale 60 ehr aber ausdrücklich, daß keine
Konſekration ſtattfinde, wenn der Celehrant von mehreren vorhan⸗
denen Hoſtien nicht eſtimme, E konſekrieren

Freiburg eiz Dr Prümmer P., niv
III man chlechte Zeitungen eſen, ſie wider  2  2

legen?) Einem katholiſchen Pfarrer In einem Induſtriezentrum
Heclesiastical Review Ebenfalls vertritt CEL mit großem arfſinn di
Gültigkeit der Konſekration der I außerhalb des Korporale 2
sSacramentis 114,


